
KOMMUNALWAHLEN 2021
IN NIEDERSACHSEN

12. September 2021



INHALTSVERZEICHNIS

• Wahlvorstände

• Wahlräume

• Wahlrechtsvoraussetzungen

• Wählerverzeichnis

• Wahl



Wahlvorstände - Zusammensetzung

- Wahlvorsteher(in) als Vorsitzende(r)
- Schriftführer(in) sowie die Stellvertretungen
- 4 weitere Mitglieder als Beisitzer

WICHTIG:
Tagesbesetzung ständig 3 Mitglieder; darunter Vorsitzender,
Schriftführer oder deren Vertreter; ab 18:00 Uhr volle Besetzung



Wahlvorstände - Aufgaben
Wahlvorsteher / stv. Wahlvorsteher

- Koordination des Wahlvorstandes (u.a. Aufgabenverteilung )
- Kontaktaufnahme mit dem Wahlleiter
- Sicherstellung des Ablaufes der Wahl

Schriftführer / stv. Schriftführer
- Führung des Wählerverzeichnisses
- Kontrolle des Wahlrechts und ggf. der Personalien
- Führung der Niederschrift

Beisitzer
- Ausgabe der Stimmzettel
- Aufsicht über Stimmzettelabgabe



Wahlvorstände - Tagesablauf

- Beginn erste Schicht: ab 07:30 Uhr zur Vorbereitung der Wahlräume

Aushang von Wahlbekanntmachung + Musterstimmzettel
Anbringen der Wegweiser
Anbringen der Corona-Hinweise
Aufstellen der Wahlkabinen
Bereitlegen der Schreibstifte
Aufstellen Desinfektionsspender

- Beginn zweite Schicht: zwischen 12:45 Uhr und 13:00 Uhr

- Wahlauszählung: ab 18:00 Uhr in voller Besetzung



Wahlvorstände - Verpflichtung

Verpflichtung der Wahlvorstandsmitglieder 

durch die/den Wahlvorsteher/in kann 

sowohl bei Eröffnung der Wahlhandlung 

als auch zum zweiten Schichtbeginn erfolgen!



Wahlvorstände - Hausrecht

Wahlvorstand kann bei gravierenden Wahlstörungen vom 

Hausrecht Gebrauch machen!

Meldung an Wahlleitung 

und/oder Polizei



Wahlvorstände - Ausstattung
• das abgeschlossene Wählerverzeichnis (WV)
• das Wahlscheinverzeichnis der nach Abschluss des WV 

ausgestellten Wahlscheine 
(für Berichtigung des WV durch Wahlvorsteher/in)

• Stimmzettel (in genügender Zahl)
• Vordruck für die Wahlniederschrift (1-fach auszufüllen !!!) 

und die Zähllisten für die Wahlen
• Vordruck der Schnellmeldung
• Abdruck Wahlbekanntmachung
 am oder im Eingang des Wahllokals auszuhängen

• Abdruck NKWG und NKWO
• Verschlussmaterial (Schloss und/oder Siegelmarken) für Wahlurne
• Verpackungs- und Siegelmaterial zum Verpacken der Stimmzettel
• Wegweiser und Hinweisschilder



Wahlvorstände - Pandemiehinweise

Samstag, 11. September 2021
Freiwilliger Schnelltest für alle Wahlhelfer/innen 
Zeitraum: 17:00 Uhr und 18:30 Uhr 
Ort: CURA Ambulante Alten- und Krankenpflege GmbH, 

Großheider Straße 99, 26532 Großheide
Terminreservierung:

telefonisch unter 04936 / 914063 
(werktags 10:00 - 11:00 Uhr und 17:30 - 18:30 Uhr)
online unter www.grossheide.de/testzentrum-grossheide.html

Sonntag, 12. September 2021 (Wahltag)
Beim Auftreten von typischen Symptomen einer Corona-Erkrankung tritt 
ein/e Wahlhelfer/in den Dienst nicht an. Die Wahlleitung ist umgehend zu 
kontaktieren und trifft dann weitere Maßnahmen.



Wahlräume - Ausstattung
• Wahlzelle(n) mit Tisch(en) 
• nicht radierfähige Schreibstifte
• verschließbare Wahlurne(n) 
• Wahltische für Wahlvorstand 
• KEINE Spendenteller

Corona-Sonderausstattung
• Handdesinfektionsspender inkl. Nachfüllpack
• Hinweisschilder zu Maskenpflicht und Abstandsgebot
• MNS und Einweghandschuhe für alle Wahlhelfer
• Flächendesinfektionsmittel sowie Tücher
• Rückgabebehältnis für zu desinfizierende Stifte

Bitte auf die Wahrung des 
Abstandsgebotes achten!



Wahlräume - Einflüsse von Außen
• Wahlpropaganda (Wort, Ton, Schrift oder Bild) und 

Unterschriftensammlungen sind unzulässig 
• während der Wahlzeit in und an dem Wahlraumgebäude
• im unmittelbaren Zugang zum Wahlgebäude (ca. 10 m)

• Tätigkeit von Wahlforschungsinstituten
• Befragung erst nach Stimmabgabe und nur außerhalb des  

Wahlraumes
• Aufenthalt im Wahlraum für max. 15 Minuten, außer bei Vorlage 

von negativem Testergebnis
• Veröffentlichung erst nach 18:00 Uhr



Wahlräume - Pandemiehinweise

Aufenthaltsdauer der Wähler:innen
Die Aufenthaltsdauer darf 15 Minuten nicht überschreiten. Je nach 
Größe des Wahlraumes ist die Zahl gleichzeitig Anwesender im 
Wahlraum nach freiem Ermessen der Wahlvorstände zu bemessen. 
Unablässlich ist das Tragen eines MNS sowie die Einhaltung des 
Abstandsgebotes für alle im Wahlraum Anwesenden!

Verpflegung der Wähler:innen
Eine Bewirtung der Wähler:innen ist in den jeweiligen Wahlräumen 
untersagt!

Bitte an regelmäßige Lüftung der Wahlräume denken!!



Wahlrechtsvoraussetzungen
• Wahlberechtigung - aktives Wahlrecht

(Stichtag = Wahltag)

• Deutscher im Sinne des Art. 116 Abs. 1 GG,
• oder Staatsangehöriger eines anderen Mitgliedstaates 

der Europäischen Union (Unionsbürger) ist, 
• 16. Lebensjahr vollendet, 
• seit mindestens drei Monaten (= 12.06.2021) im 

Landkreis bzw. in der Gemeinde seinen Wohnsitz hat 
und nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen ist.



Wählerverzeichnis - Änderungsverbot

WICHTIG:
Falls eine Person im Wahlraum wählen möchte, die nicht 
im Wählerverzeichnis aufgeführt ist, ist dieses zwingend 
abzulehnen! 

Für telefonische Rückfragen ist das Wahlamt 
(Tel. 04936 / 3179 – 310 oder 311) ganztägig besetzt.



Wählerverzeichnis - Aushändigung

Die Wählerverzeichnisse und 
sonstigen Wahlunterlagen werden

am Freitag, 10.09.2021,
zwischen 16:00 und 18:00 Uhr

im Rathaus (AWO-Raum)

an die Wahlvorsteher 
oder deren Vertreter ausgegeben!!!



Wahl - Stimmabgabe
• grds. gegen Abgabe der WBK
• ohne WBK, wenn Wähler sich ausweist oder persönlich 

bekannt und im Wählerverzeichnis eingetragen ist
• es gilt der Grundsatz der geheimen Wahl

WICHTIG:
• Briefwahlunterlagen dürfen nicht entgegengenommen werden 

(bis 18 Uhr beim Rathaus) 
• Wähler:innen mit Einschränkung dürfen mit Hilfsperson wählen
• Stimmzettel sind zurückzuweisen, wenn Kennzeichnung oder Faltung 

des Stimmzettels außerhalb der Wahlzelle erfolgt oder 
Kennzeichnung nach Faltung erkennbar ist



Wahl - Stimmabgabenerfassung
Stimmabgabenerfassung mittels Wählerverzeichnis (Abhaken)

Wählerverzeichnis nach Straßen sortiert

20 Wahlberechtigte pro Seite

Briefwähler führen Vermerk „WB“ (=keine Wahl im Wahllokal!!)

Zählleiste zur Erfassung der Wahlbeteiligung am unteren Rand



Wahl - Stimmzettel
drei Wahlen = drei Stimmzettel

WICHTIG:

Immer einen prüfenden Blick ins Wählerverzeichnis werfen, ob Wähler 
für alle drei Wahlen wahlberechtigt ist!!



Wahl - Ende Wahlhandlung

• Wahlvorsteher gibt um 18:00 Uhr das Ende der Wahlhandlung 
bekannt

• Beschlussfähigkeit des Wahlvorstandes (§ 12 Abs. 3 NKWG)
es sollen alle Mitglieder anwesend sein
mindestens 3 Mitglieder
darunter Wahlvorsteher oder Vertreter und mindestens zwei weitere 

Mitglieder

• Auszählung ist wie die Wahlhandlung öffentlich; Wahlvorsteher/in 
entscheidet nach eigenem Ermessen, wie viele Zuschauer:innen
unter Einhaltung des Abstandsgebotes zugelassen werden; 
Wahlraum regelmäßig Lüften während der Auszählung



Wahl - Feststellung Wahlergebnisse

WICHTIG:
Bei verbundenen Wahlen hat die Feststellung der Wahlergebnisse 
für jede Wahlart getrennt zu erfolgen!

Die Reihenfolge ist wie folgt vorgeschrieben:

1. Wahl Bürgermeister
2. Wahl Kreistag
3. Wahl Gemeinderat



Wahl - Feststellung Wahlergebnisse
• Erster Schritt:

• Zählung der Wähler (§ 55 NKWO)
• Unbenutzte Stimmzettel entfernen
• Stimmzettel aus der Wahlurne zählen
• Stimmabgabevermerke im Wählerverzeichnis

Übereinstimmung
nein
neue 

Zählung 

WICHTIG:
Die Stimmenzählung ist ganz oder teilweise zu wiederholen, wenn 
sich rechnerische Unstimmigkeiten ergeben. Das Gleiche gilt, 
wenn ein Mitglied des Wahlvorstandes eine Wiederholung 
beantragt. Der Antrag allein ist für die Wiederholung der 
Stimmenzählung entscheidend, ohne dass es eines Beschlusses 
des Wahlvorstandes über den Antrag bedarf (§ 56 Abs. 4 NKWO).



Wahl - Feststellung Wahlergebnisse
• Zweiter Schritt:

• Zählung und Feststellung der abgegebenen Stimmen 
(§ 56 NKWO)
• Laute Ansage der Kennzeichnung jedes Stimmzettels durch Wahlvorsteher 

und Eintragung der gültigen Stimmen in die Zählliste. Gleichartig 
gekennzeichnete Stimmzettel (z.B. 3 Stimmen für einen Bewerber / Liste) 
können vorsortiert werden.

• Stimmzettel, die offensichtlich ungültig oder deren Gültigkeit zweifelhaft ist, 
werden ausgesondert.

• Entscheidung des Wahlvorstandes über die Gültigkeit der ausgesonderten 
Stimmzettel. Wahlvorsteher gibt die Entscheidung jeweils mündlich laut 
bekannt und vermerkt das Ergebnis (gültig oder ungültig) auf der Rückseite 
des Stimmzettels. Eintragung der gültigen/ungültigen Stimmen in die Zählliste.
Diese Stimmzettel werden nummeriert und als Anlage der Niederschrift 
beigefügt.



Wahl - Feststellung Wahlergebnisse
Sortier-Tipp

1. Stapel mit eindeutig gültiger Stimmabgabe

2. Stapel mit zweifelhafter Stimmabgabe (spätere Zuordnung)

3. Stapel mit eindeutig ungültiger Stimmabgabe



Wahl - Feststellung Wahlergebnisse
Ein Stimmzettel ist ungültig, wenn er

1. nicht amtlich bereitgestellt oder für einen anderen Wahlbereich 
gültig ist,

2. für die Wahl der Abgeordneten mehr als drei Kennzeichnungen 
enthält und ein Fall des § 30 a Abs. 1 Satz 3 NKWG nicht vorliegt,

3. für die Direktwahl mehr als eine Kennzeichnung enthält,

4. den Willen der wählenden Person nicht eindeutig erkennen lässt 
und bei der Wahl der Abgeordneten nicht wenigstens eine gültige 
Stimme enthält,

5. einen Zusatz oder einen Vorbehalt enthält oder

6. keine Kennzeichnung enthält.



Abschließende Arbeiten des Wahlvorstandes

 Schnellmeldung an 
Gemeindewahlleitung

04936 / 3179 - 302 | 303 | 311 | 310

1.

2.

3.
Wahlniederschrift

fertigen
(§ 64 NKWO)

Wahlvorsteher/in
gibt Ergebnis

mündlich bekannt

Anlagen
ggfls. Ergänzung zur 
Wahlniederschrift 



Verpacken / Übergabe der Wahlunterlagen an Gemeinde

1.
Wahlniederschrift mit Anlagen (z.B. Stimmzettel, die Anlass zu 
Bedenken geben, sind der Wahlniederschrift als Anlage beizufügen)

Diese wichtigen Unterlagen bitte griffbereit in den Koffer legen!

2.
Gültige Stimmzettel geordnet und gebündelt nach den einzelnen 
Wahlen (versiegeln; mit Inhaltsangabe)

3.

Alle sonstigen zur Verfügung gestellten 
Gegenstände und Unterlagen

4.

Eingenommene Wahlbenachrichtigungen5.

Wählerverzeichnis

6.

Unbenutzte Stimmzettel



Rückgabe der Unterlagen

am 
Wahlabend!!!!!

 



Gültigkeit von Stimmabgaben

diverse Musterbeispiele

zur Verfügung gestellt 
vom Wahlamt 

der Samtgemeinde Hage



Bewertung: Eindeutige Stimmabgabe!
Stimmzettel und alle Stimmabgaben 
sind gültig!

Zählung: Auf der Zählliste sind drei Stimmen 
abzustreichen. 
1 Stimme Bewerber Block
1 Stimme Bewerber Müller
1 Stimme Gesamtliste FWG



Bewertung: Eindeutige Stimmabgabe!
Stimmzettel und alle Stimmabgaben 
sind gültig!

Zählung: Auf der Zählliste sind drei Stimmen 
abzustreichen. 
3 Stimmen Gesamtliste Grüne



Bewertung: Eindeutige Stimmabgabe!
Stimmzettel und alle getätigten 
Stimmabgaben sind gültig!

Zählung: Auf der Zählliste sind eine gültige und
zwei ungültige Stimmen abzustreichen. 
1 Stimme Bewerber Schramm



Bewertung: Eindeutige Stimmabgabe!
Stimmzettel und alle Stimmabgaben 
sind gültig!

Zählung: Auf der Zählliste sind drei Stimmen 
abzustreichen.
2 Stimmen Gesamtliste SPD
1 Stimme Gesamtliste Grüne



Bewertung: Zweifelhafte Stimmabgabe!
Der Stimmzettel und die Stimmab-
gaben sind aber gültig!

Zählung: Auf der Zählliste sind drei Stimmen 
abzustreichen.
2 Stimmen Bewerber Müller
1 Stimme Gesamtliste Grüne



Bewertung: Zweifelhafte Stimmabgabe!
Der Stimmzettel und einzelne 
Stimmabgaben sind aber gültig!

Zählung: Auf der Zählliste sind drei Stimmen 
abzustreichen.
3 Stimmen Bewerber de Boer



Bewertung: Zweifelhafte Stimmabgabe!
Der Stimmzettel und einzelne Stimmab-
gaben sind aber gültig!

Zählung: Auf der Zählliste sind drei Stimmen 
abzustreichen.
1 Stimme Bewerber Gloger
1 Stimme Bewerberin de Vries
1 Stimme Gesamtliste FWG



Bewertung: Zweifelhafte Stimmabgabe!
Der Stimmzettel und einzelne Stimmab-
gaben sind aber gültig!

Zählung: Auf der Zählliste sind drei Stimmen 
abzustreichen.
1 Stimme Bewerber Block
1 Stimme Bewerber de Boer
1 Stimme Bewerber Grube



Bewertung: Zweifelhafte Stimmabgabe!
Der Stimmzettel ist ungültig!

Zählung: Der Stimmzettel ist auf der Zählliste 
als ein ungültiger Stimmzettel zu 
zählen.



Bewertung: Zweifelhafte Stimmabgabe!
Der Stimmzettel ist ungültig!

Zählung: Der Stimmzettel ist auf der Zählliste 
als ein ungültiger Stimmzettel zu 
zählen.



Bewertung: Zweifelhafte Stimmabgabe!
Der Stimmzettel ist ungültig!

Zählung: Der Stimmzettel ist auf der Zählliste als 
ein ungültiger Stimmzettel zu zählen.



Bewertung: Eindeutige Stimmabgabe!
Der Stimmzettel und alle Stimmab-
gaben sind gültig!

Zählung: Auf der Zählliste sind drei Stimmen 
abzustreichen. 
1 Stimme Gesamtliste SPD
2 Stimmen Bewerber Müller



Bewertung: Zweifelhafte Stimmabgabe!
Der Stimmzettel und alle Stimmab-
gaben sind aber gültig!

Zählung: Auf der Zählliste sind drei Stimmen 
abzustreichen.
1 Stimme Gesamtliste SPD
1 Stimme Bewerber Block
1 Stimme Bewerber Schramm



Bewertung: Zweifelhafte Stimmabgabe!
Der Stimmzettel und alle Stimmabgaben 
sind aber gültig!

Zählung: Auf der Zählliste sind nur zwei (!) 
Stimmen abzustreichen.
1 Stimme Gesamtliste CDU
1 Stimme Bewerber Müller



Bewertung: Eindeutige ungültige Stimmabgabe!
Der gesamte Stimmzettel ist ungültig!

Zählung: Der Stimmzettel ist auf der Zählliste als 
ein ungültiger Stimmzettel zu zählen.



Bewertung: Zweifelhafte Stimmabgabe!
Der Stimmzettel und die Stimmabgabe 
sind gültig!

Zählung: Auf der Zählliste sind nur eine (!) 
Stimme abzustreichen.
1 Stimme Bewerber Freese



Bewertung: Eindeutige ungültige Stimmabgabe!
Der Stimmzettel ist ungültig!

Zählung: Der Stimmzettel ist auf der Zählliste als 
ein ungültiger Stimmzettel zu zählen.



Bewertung: Zweifelhafte Stimmabgabe!
Der Stimmzettel und die Stimmabgabe 
sind gültig!

Zählung: Auf der Zählliste sind nur zwei (!) 
Stimmen abzustreichen.
2 Stimmen Bewerber Mellies



Bewertung: Zweifelhafte Stimmabgabe!
Der Stimmzettel und die Stimmab-
gaben sind gültig!

Zählung: Auf der Zählliste sind drei Stimmen 
abzustreichen.
3 Stimmen Bewerber de Vries



Bewertung: Zweifelhafte Stimmabgabe!
Der Stimmzettel und zwei Stimmab-
gaben sind gültig!
Die nicht eindeutige Stimmabgabe ist 
ungültig!

Zählung: Auf der Zählliste sind zwei Stimmen 
abzustreichen.
1 Stimme Bewerber Block
1 Stimme Bewerber Müller



Bewertung: Zweifelhafte Stimmabgabe!
Der Stimmzettel und die Stimmabgabe 
sind gültig!

Zählung: Auf der Zählliste ist nur eine (!) Stimme 
abzustreichen.
1 Stimme Gesamtliste Grüne



Bewertung: Zweifelhafte Stimmabgabe!
Der Stimmzettel und die Stimmabgabe 
sind gültig!

Zählung: Auf der Zählliste ist nur eine (!) 
Stimme abzustreichen.
1 Stimme Bewerberin Lieck



Bewertung: Eindeutige ungültige Stimmabgabe!
Der Stimmzettel ist ungültig!

Zählung: Der Stimmzettel ist auf der Zählliste als
ein ungültiger Stimmzettel zu zählen.



Bewertung: Eindeutige ungültige Stimmabgabe!
Der Stimmzettel ist ungültig!

Zählung: Der Stimmzettel ist auf der Zählliste als 
ein ungültiger Stimmzettel zu zählen.



Bewertung: Zweifelhafte Stimmabgabe!
Der Stimmzettel ist ungültig!

Zählung: Der Stimmzettel ist auf der Zählliste als 
ein ungültiger Stimmzettel zu zählen.



Bewertung: Zweifelhafte Stimmabgabe!
Der Stimmzettel ist ungültig!

Zählung: Der Stimmzettel ist auf der Zählliste als 
ein ungültiger Stimmzettel zu zählen.



Bewertung: Eindeutige fehlende Stimmabgabe! 
Der Stimmzettel ist ungültig!

Zählung: Der Stimmzettel ist auf der Zählliste als 
ungültiger Stimmzettel zu zählen.
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